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Entwurf 

VERTRAG ÜBER EINE VERFASSUNG FÜR EUROPA 

PRÄAMBEL 

Die Verfassung, die wir haben ... heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern 

auf die Mehrheit ausgerichtet ist. 

Thukydides, II, 37 

In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation ist und dass seine 

Bewohner, die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt haben, im Laufe der Jahr-

hunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanismus begründen: Gleichheit der Menschen, 

Freiheit, Geltung der Vernunft, 

Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas, deren 

Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stellung des Menschen und die Unver-

letzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft 

verankert haben, 

In der Überzeugung, dass ein nunmehr geeintes Europa auf diesem Weg der Zivilisation, des Fort-

schritts und des Wohlstands zum Wohl all seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der 

Ärmsten, weiter voranschreiten will, dass es ein Kontinent bleiben will, der offen ist für Kultur, 

Wissen und sozialen Fortschritt, dass es Demokratie und Transparenz als Wesenszüge seines 

öffentlichen Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken 

will, 

In der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl stolz auf ihre nationale Identität und 

Geschichte, entschlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und immer enger vereint ihr 

Schicksal gemeinsam zu gestalten, 
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In der Gewissheit, dass Europa, "in Vielfalt geeint", ihnen die besten Möglichkeiten bietet, unter 

Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber den 

künftigen Generationen und der Erde dieses große Abenteuer fortzusetzen, das einen Raum eröff-

net, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfalten kann, 

In dankender Anerkennung der Leistung der Mitglieder des Europäischen Konvents, die diese Ver-

fassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas ausgearbeitet haben, 

[Sind die Hohen Vertragsparteien nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 

Vollmachten wie folgt übereingekommen:] 
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TEIL I

TITEL I: DEFINITION UND ZIELE DER UNION

Artikel 1: Gründung der Union

(1)  Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas, ihre 

Zukunft gemeinsam zu gestalten, begründet diese Verfassung die Europäische Union, der die Mit-

gliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen. Die Union 

koordiniert die diesen Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten und übt die ihr von den Mitglied-

staaten übertragenen Zuständigkeiten in gemeinschaftlicher Weise aus. 

(2)  Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte achten und sich ver-

pflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen. 

Artikel 2: Die Werte der Union

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demo-

kratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte; diese Werte sind allen 

Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtig-

keit, Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnet. 
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Artikel 3: Die Ziele der Union

(1)  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu 

fördern.  

(2)  Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicher-

heit und des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem 

Wettbewerb. 

(3)  Die Union strebt die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausge-

wogenen Wirtschaftswachstums an, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirt-

schaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umwelt-

schutz und Verbesserung der Umweltqualität. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt. 

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und 

sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den 

Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. 

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität 

zwischen den Mitgliedstaaten. 

Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz 

und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas. 

(4)  In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und 

Interessen. Sie trägt bei zu Frieden, Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung der Erde, Solidarität und 

gegenseitiger Achtung unter den Völkern, freiem und gerechtem Handel, Beseitigung der Armut 

und Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung 

und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der 

Vereinten Nationen. 

(5)  Diese Ziele werden mit geeigneten Mitteln entsprechend dem Umfang der Zuständig-

keiten verfolgt, die der Union in der Verfassung übertragen werden. 
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Artikel 4: Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung

(1)  Der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Nieder-

lassungsfreiheit werden innerhalb der Union und von der Union gemäß der Verfassung gewähr-

leistet. 

(2)  Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungs-

bereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Artikel 5: Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten

(1)  Die Union achtet die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender 

politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen 

Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, 

insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 

(2)  Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die 

Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Ver-

fassung ergeben. 

Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maß-

nahmen, welche die Verwirklichung der in der Verfassung genannten Ziele gefährden könnten. 

Artikel 6: Rechtspersönlichkeit

Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit. 
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Artikel 23: Die Zusammensetzungen des Ministerrates

(1)  Der Rat (Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung) gewährleistet die Kohärenz 

der Arbeiten des Ministerrates. 

Als Rat (Allgemeine Angelegenheiten) trägt er in Verbindung mit der Kommission für die Vor-

bereitung der Tagungen des Europäischen Rates und das Vorgehen im Anschluss daran Sorge. 

In seiner Eigenschaft als Gesetzgeber berät er und beschließt gemeinsam mit dem Europäischen 

Parlament nach Maßgabe der Verfassung über die Europäischen Gesetze und die Europäischen 

Rahmengesetze. Wird er in dieser Eigenschaft tätig, umfasst die Vertretung eines Mitgliedstaats 

außerdem je nach Tagesordnung einen oder zwei Fachvertreter auf Ministerebene. 

(2)  Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) formuliert die Außenpolitik der Union gemäß 

den strategischen Vorgaben des Europäischen Rates und gewährleistet die Kohärenz ihres 

Handelns. Den Vorsitz führt der Außenminister der Union. 

(3)  Der Europäische Rat erlässt einen Europäischen Beschluss, mit dem andere Zusammen-

setzungen des Ministerrates festgelegt werden. 

(4)  Der Vorsitz in den Formationen des Ministerrates mit Ausnahme der Zusammensetzung 

"Auswärtige Angelegenheiten" wird für die Dauer von mindestens einem Jahr nach dem Prinzip der 

gleichberechtigten Rotation von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Ministerrat wahrgenommen. 

Der Europäische Rat erlässt einen Europäischen Beschluss, in dem die Regeln dieser Rotation unter 

Berücksichtigung des politischen und geografischen Gleichgewichts in Europa und der Ver-

schiedenheit der Mitgliedstaaten festgelegt werden.
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Artikel 40: Besondere Bestimmungen für die Durchführung der Gemeinsamen Sicherheits-

und Verteidigungspolitik

(1)  Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union die auf zivile und militärische 

Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der 

Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit gemäß 

den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit 

Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereit gestellt werden.

(2)  Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Fest-

legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Ver-

teidigung, sobald der Europäische Rat einstimmig darüber beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem 

Fall den Mitgliedstaaten, gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften einen Beschluss zu 

diesem Zweck zu erlassen. 

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen bestimmter 

Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation ver-

wirklicht sehen, aufgrund des Nordatlantikvertrages und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen 

festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der 

vom Ministerrat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die untereinander multi-

nationale Streitkräfte bilden, können diese auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik zur Verfügung stellen. 
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Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es 

wird ein Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten eingerichtet, 

dessen Aufgabe es ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu 

fördern, zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen 

Grundlage des Verteidigungssektors beizutragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzu-

führen, sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich Fähigkeiten und Rüstung zu 

beteiligen sowie den Ministerrat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten 

zu unterstützen. 

(4)  Europäische Beschlüsse zur Durchführung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, 

werden vom Ministerrat einstimmig auf Vorschlag des Außenministers der Union oder eines Mit-

gliedstaates erlassen. Der Außenminister der Union kann gegebenenfalls gemeinsam mit der 

Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vor-

schlagen. 

(5)  Der Ministerrat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen 

eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauf-

tragen. Diese Mission wird nach Maßgabe von Artikel III-211 durchgeführt. 

(6)  Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen 

Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander 

festere Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine strukturierte Zusammenarbeit im 

Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel III-213.
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(7)  Solange der Europäische Rat keinen Beschluss im Sinne des Absatzes 2 gefasst hat, 

wird im Rahmen der Union eine engere Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Verteidi-

gung eingerichtet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit leisten im Falle eines bewaffneten Angriffs 

auf das Hoheitsgebiet eines an dieser Zusammenarbeit beteiligten Staates die anderen beteiligten 

Staaten gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen alle in ihrer Macht stehende militä-

rische und sonstige Hilfe und Unterstützung. Bei der Umsetzung der engeren Zusammenarbeit im 

Bereich der gegenseitigen Verteidigung arbeiten die beteiligten Staaten eng mit der Nordatlantik-

vertrags-Organisation zusammen. Die Teilnahmemodalitäten und die praktischen Modalitäten 

sowie die dieser Zusammenarbeit eigenen Beschlussfassungsverfahren sind in Artikel III-214 ent-

halten. 

(8)  Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden 

Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik regelmäßig gehört und 

über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. 

Artikel 41: Besondere Bestimmungen zur Verwirklichung des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts

(1)  Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

− durch den Erlass von Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen, mit denen, soweit erfor-

derlich, die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in den in Teil III aufgeführten Bereichen ein-

ander angeglichen werden sollen; 

− durch Förderung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten, insbesondere auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der gericht-

lichen und außergerichtlichen Entscheidungen; 

− durch operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einschließlich 

der Polizei, des Zolls und anderer auf die Prävention und die Aufdeckung von Straftaten 

spezialisierter Behörden. 
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(2)  In diesem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts können sich die nationalen 

Parlamente an den Bewertungsmechanismen nach Artikel III-161 beteiligen und werden in die 

politische Kontrolle von Europol und die Bewertung der Tätigkeit von Eurojust gemäß den 

Artikeln III-177 und III-174 einbezogen. 

(3)  Im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verfügen 

die Mitgliedstaaten gemäß Artikel III-165 über ein Initiativrecht. 

Artikel 42: Solidaritätsklausel

(1)  Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn 

ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag oder einer Katastrophe natürlichen oder menschlichen 

Ursprungs betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließ-

lich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um

a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 

− die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terror-

anschlägen zu schützen; 

− im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 

Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

b) – im Falle einer Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe 

innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen. 

(2)  Die Modalitäten der Durchführung dieser Bestimmung sind in Artikel III-231 enthalten. 
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Artikel 51: Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften

(1)  Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemein-

schaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn 

nicht.  

(2)  Die Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften in gleicher Weise. 

(3)  Die Union pflegt in Anerkennung der Identität und des besonderen Beitrags dieser 

Kirchen und Gemeinschaften einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit ihnen. 

TITEL VII: DIE FINANZEN DER UNION

Artikel 52: Die Haushalts- und Finanzgrundsätze

(1)  Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden gemäß den Bestimmungen von 

Teil III für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. 

(2)  Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.  

(3)  Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr gemäß 

dem Europäischen Gesetz nach Artikel III-318 bewilligt. 

(4)  Die Ausführung der in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben setzt den Erlass eines 

verbindlichen Rechtsakts voraus, mit dem die Maßnahme der Union und die Ausführung der ent-

sprechenden Ausgabe gemäß dem Europäischen Gesetz nach Artikel III-318 eine Rechtsgrundlage 

erhalten. Dieser Rechtsakt muss in Form eines Europäischen Gesetzes, eines Europäischen 

Rahmengesetzes, einer Europäischen Verordnung oder eines Europäischen Beschlusses ergehen. 
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TEIL II 

DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER UNION 

PRÄAMBEL 

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche 
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. 

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die 
unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der 
Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt 
den Mensch in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. 
Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der 
Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mit-
gliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den 
freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit 
sicher. 

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen 
Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den Schutz der Grund-
rechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden. 

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des Subsi-
diaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und 
den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem 
Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem 
Zusammenhang wird die Charta von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten unter 
gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die auf Veranlassung und in eigener Verant-
wortung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert wurden, ausgelegt 
werden. 

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber den 
Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen 
verbunden. 

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. 
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TITEL I:  WÜRDE DES MENSCHEN

Artikel II-1: Würde des Menschen

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Artikel II-2: Recht auf Leben

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. 

(2)  Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 

Artikel II-3: Recht auf Unversehrtheit

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.

(2)  Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet 
werden: 

a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetz-
lich festgelegten Modalitäten, 

b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von 
Menschen zum Ziel haben, 

c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von 
Gewinnen zu nutzen, 

d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

Artikel II-4: Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unter-
worfen werden. 

Artikel II-5: Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1)  Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

(2)  Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

(3)  Menschenhandel ist verboten. 
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TITEL II:  FREIHEITEN

Artikel II-6: Recht auf Freiheit und Sicherheit

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 

Artikel II-7: Achtung des Privat- und Familienlebens

Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung sowie
seiner Kommunikation. 

Artikel II-8: Schutz personenbezogener Daten

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden personenbezogenen Daten.  

(2)  Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Ein-
willigung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grund-
lage verarbeitet werden. Jeder Mensch hat das Recht, Auskunft über die ihn betreffenden erhobenen 
Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. 

(3)  Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht. 

Artikel II-9: Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den einzel-
staatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln. 

Artikel II-10: Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses 
Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat 
durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. 

(2)  Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den einzel-
staatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln. 
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Artikel II-11: Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

(2)  Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

Artikel II-12: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und 
frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jedes Menschen umfasst, zum Schutz seiner 
Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 

(2)  Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen. 

Artikel II-13: Freiheit von Kunst und Wissenschaft

Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 

Artikel II-14: Recht auf Bildung

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung 
und Weiterbildung. 

(2)  Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzu-
nehmen. 

(3)  Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grund-
sätze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren 
eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln. 

Artikel II-15: Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen 
Beruf auszuüben. 

(2)  Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat 
Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen.

(3)  Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten 
dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger entsprechen. 
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Artikel II-16: Unternehmerische Freiheit

Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten anerkannt. 

Artikel II-17: Eigentumsrecht

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, sein rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu 
nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, 
es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in 
einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den 
Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies 
für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 

(2)  Geistiges Eigentum wird geschützt. 

Artikel II-18: Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Proto-
kolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie gemäß der Verfassung 
gewährleistet. 

Artikel II-19: Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

(1)  Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 

(2)  Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausge-
liefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer 
anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. 

TITEL III: GLEICHHEIT

Artikel II-20: Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Artikel II-21: Nichtdiskriminierung

(1)  Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung sind verboten. 

(2) Im Anwendungsbereich der Verfassung ist unbeschadet ihrer einzelnen Bestimmungen jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 
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Artikel II-22: Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Artikel II-23: Gleichheit von Männern und Frauen

Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, 
der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. 

Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünsti-
gungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 

Artikel II-24: Rechte des Kindes

(1)  Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen not-
wendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die 
sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

(2)  Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

(3)  Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte 
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

Artikel II-25: Rechte älterer Menschen

Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges 
Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

Artikel II-26: Integration von Menschen mit Behinderung

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teil-
nahme am Leben der Gemeinschaft. 
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TITEL IV: SOLIDARITÄT

Artikel II-27: Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Unternehmen

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen
eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen 
gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten vorgesehen sind. 

Artikel II-28: Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre 
jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln 
und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer 
Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. 

Artikel II-29: Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst. 

Artikel II-30: Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. 

Artikel II-31: Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

(1)  Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und 
würdige Arbeitsbedingungen. 

(2)  Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 


